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1 Aufgaben und Ziele des Faches 

1.1 Leitbild für das Fach Sport   

Der Stellenwert des Faches Sport im Schulleben und im Schulprogramm des Städtischen Gymnasiums 

Würselen drückt sich im Leitbild und im Schulsportprogramm aus und ist Bestandteil des schulinternen 

Lehrplans. Unsere Schule folgt dazu einem ganzheitlichen, salutogenetischen Leitbild, das die Freude an 

Bewegung, Spiel und Sport der Schülerinnen und Schüler in einer bewegungsfreudigen Schule fördern 

will.  

Die Fachkonferenz Sport möchte bei Schülerinnen und Schülern Bewegungsfreude und Gesundheitsbe-

wusstsein im Schulsport im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule entwickeln. 

Durch ihr Schulsportkonzept möchte sie den Schülerinnen und Schülern die Ausbildung einer mündigen, 

bewegungsfreudigen und gesundheitsbewussten Persönlichkeit zu ermöglichen, um durch Bewegung, 

Spiel und Sport überdauernd und langfristig die Freude an der Bewegung und am Sport zu erhalten so-

wie Gesundheitsbewusstsein und Fitness für die Bewältigung des Alltags und zum Ausgleich von Belas-

tung in die Lebensführung integrieren zu können. Darüber hinaus fördert sie das individuelle Interesse 

von Schülerinnen und Schülern am Leistungssport.  

Den Schülerinnen und Schülern sollen darüber hinaus Gelegenheit gegeben werden, ihre Leistungsfreu-

de und -bereitschaft in Wettkämpfen zu erproben und auszubilden. Deshalb setzen sich die Lehrkräfte 

engagiert für die Teilnahme an Wettkämpfen und für die Bildung von Schulmannschaften ein.  

Das Gymnasium Würselen fördert die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler durch 

Bewegung, Spiel und Sport, so dass sie... 

– in der Lage sind, die eigene Motivation zur Förderung und Erhaltung von Gesundheit und Fitness überdauernd 

hoch zu halten und zu manifestieren, 

– sich als selbstwirksam erfahren, 

– sich volitional und metakognitiv selbst steuern und kontrollieren können (Selbstdisziplin etc.), 

– Wissen über Gesundheit und Fitness im und durch Sport besitzen, 

– Wissen über Gesundheit und Fitness des eigenen Körpers besitzen und diese differenziert wahrnehmen können 

– Wissen über die eigenen Lernstrategien besitzen und diese anwenden können, 

– den Umgang mit einer bewegungsfreudigen, gesunden Lebensführung konstruktiv anwenden können, 

– sich im schulischen Umfeld und durch alle am Schulleben Beteiligten – Schulleitung, Lehrkräfte, Eltern, Mit-

schülerinnen und Mitschüler - sozial anerkannt und integriert wissen. 

Zur Entwicklung und Förderung dieser Persönlichkeitsattribute leistet die Fachschaft Sport durch die 

Gestaltung des Schulsportprogramms einen bedeutsamen Beitrag, der dem Bildungs- und Erziehungs-

auftrag einer bewegungsfreudigen und gesunden Schule gerecht wird. 

Darüber hinaus können Schülerinnen und Schüler vielfältige Möglichkeiten im Rahmen des Ganztags 

sowie des außerunterrichtlichen Sports in der Schule nutzen. 
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1.2 Qualitätsentwicklung und -sicherung  

Die Fachkonferenz ist der Qualitätsentwicklung und -sicherung des Faches Sport verpflichtet. Folgende 

Vereinbarungen werden als Grundlage einer teamorientierten Zusammenarbeit vereinbart:  

Die Fachkonferenz Sport verpflichtet sich der Qualitätsentwicklung und -sicherung des Sportunterrichts. 

Sie verpflichtet sich zur regelmäßigen Teilnahme an Implementationsveranstaltungen, Qualitätszirkeln 

für die Unterrichtsentwicklung im Fach Sport sowie an Fortbildungen im Rahmen der Unterrichtsent-

wicklung und Förderung des Schulsports.  

1.3 Sportstättenangebot  

Sportstätten der Schule: 

– Schuleigene Einfachsporthalle und Gymnastikhalle 

– Hartgummiplatz (Außenanlage – nur eingeschränkt nurtzbar) 

Im Umfeld der Schule: 

– Nutzung des städtischen Hallenbades  

– Nutzung verschiedener städtischer Turnhallen und Sportplätze  

– Kooperation mit einer örtlichen Tennishalle 

– Waldgelände im unmittelbaren Umfeld der Schule 

(durch die Anreise wird die Unterrichts- und Bewegungszeit teilweise stark beschränkt) 

1.4 Unterrichtsangebot 

Der Sportunterricht wird in allen Klassenstufen auf der Grundlage der verbindlichen Stundentafel erteilt: 

– Regelunterricht der Klassen   5 – 9: 3-stündig 

– Einführungsphase der GOSt: 3-stündig 

– Qualifikationsphase der GOSt - Grundkurs: 3-stündig 

Für den Regelunterricht in der Sekundarstufe I gelten die Kernlehrpläne Sport Sek. I am Gymnasium in 

der Fassung vom 01.08.2011. Der Sportunterricht wird in allen Jahrgangsstufen gemäß Stundentafel er-

teilt.  

In der gymnasialen Oberstufe findet der Sportunterricht im Rahmen des Pflichtunterrichts in der Einfüh-

rungsphase 3-stündig im Rahmen reflektierter Praxis statt. Darüber hinaus wird Sport als Abiturfach im 

Rahmen „Sport als 4. Abiturfach“ angeboten.  

Die Schulkonferenz vereinbart, dass in der Jahrgangsstufe 9 eine Klassenfahrt mit sportlichem Schwer-

punkt durchgeführt wird. Der sportliche Schwerpunkt kann im Bereich Wintersport, Wassersport oder 

Abenteuersport liegen.  
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1.5 Außerunterrichtliches Sportangebot  

Die Fachkonferenz empfiehlt der Schulkonferenz, Bewegung, Spiel und Sport im Schulprogramm zu 

verankern. Im Rahmen des außerunterrichtlichen Schulsports der Schule wird Schülerinnen und Schü-

lern ein vielfältiges zusätzliches Angebot in verschiedenen Sportbereichen gemacht. Dabei ist eine Ko-

operation mit außerschulischen Partnerinnen und Partnern des Sports anzustreben.  

1.5.1  Bewegung, Spiel und Sport im Ganztag  

Im Rahmen des Ganztagsangebots sowie des außerunterrichtlichen Schulsports der Schule wird Schüle-

rinnen und Schülern ein vielfältiges zusätzliches Angebot zur individuellen Förderung gemacht. Dabei ist 

eine Kooperation mit außerschulischen Partnerinnen und Partnern des Sports möglich und auch anzu-

streben („Externe Drehtür“).  

1.5.2 Schulsportwettkämpfe  

Die Schülerinnen und Schüler können sich am Anfang des Schuljahres für Schulsportwettkämpfe im 

Rahmen des Landessportfestes der Schulen melden. Falls die Sportstättenbelegung es zulässt, werden 

vor den Wettkämpfen Übungseinheiten angeboten. 

1.5.3 Schulsportfeste und -turniere; Sport im Rahmen von Schulfesten  

Leisten und Leistung zu erfahren, sind unverzichtbare Bestandteile des Sports. Deshalb beschloß die 

Fachkonferenz und die Schulkonferenz, folgende Schulsportwettkämpfe und -turniere durchzuführen. 

Die Ergebnisse werden angemessen in die Benotung einbezogen.  

– In der Jahrgangsstufe  5 wird ein Schwimm- und Spielwettkampf durchgeführt („Nikolausschwimmfest“) 

– Durchführung des „Sponsored Run“ für alle SuS (alle zwei Jahre) 

– Alljährliches Fußballturnier (alle Jahrgänge, Eltern, Ehemalige, Lehrer) 

– Alternative Bundesjugendspiele für die Jahrgangsstufe 8 

1.5.4 Weitere AG-Angebote 

Folgende Programme (Trainingszeiten s. Aushang) werden zur Zeit mit Unterstützung von Schülertrai-

nern bzw. Schulsporthelferinnen und -helfern von der Schule angeboten: 

– ATB-AG (Artistik, Tanz & Bewegung) 

– AGs als Vorbereitung für Schulsportwettkämpfen 

– Fit und gesund! - Lauftreff für Schülerinnen und Schüler , Ehemalige und Eltern 

  



5 

 

 

2 Schulinterner Lehrplan Sport für die Sekundarstufe I  

Die Fachkonferenz Sport erstellt zur Sicherung des Kompetenzerwerbs in den beiden Kompetenzstufen  

einen schulinternen Lehrplan auf der Grundlage des Kernlehrplans Sport Sek. I. Dazu legt sie – unter 

Berücksichtigung der Schwerpunkte im Schulsportprogramm – die Obligatorik der Unterrichtsvorhaben 

in der Sekundarstufe I fest und erstellt ein Übersichtsraster über Unterrichtsvorhaben (UV). Die einzel-

nen Bewegungsfelder und Sportbereiche sind jeweils farbig markiert, so dass die Zugehörigkeit der UV 

zu den Bewegungsfeldern/ Sportbereichen erkennbar wird. Die UV werden für die jeweilige Jahrgangs-

stufe festgelegt und sind verbindlich. Sie enthalten Ausführungen zu den jeweils angebahnten Kompe-

tenzerwartungen sowie zu den zentralen Inhalten auf der Grundlage der leitenden pädagogischen Per-

spektiven.  

2.1 Grundsätze zur Schul- und Unterrichtsorganisation 

Unterrichtskürzungen in den Jahrgangsstufe 5 - 7 sowie in der gymnasialen Oberstufe sind unbedingt 

zu vermeiden. Falls auf Grund schulstruktureller und/oder aktueller Gegebenheiten ausnahmsweise Un-

terrichtskürzungen unvermeidbar sind, müssen Ausgleichsmöglichkeiten geschaffen werden.  

Sportunterricht ist gemäß Schulgesetz NRW dem Prinzip reflexiver Koedukation bei der Organisation 

und Gestaltung des Unterrichts verpflichtet. Die Fachschaft verpflichtet sich dazu, das Miteinander der 

Geschlechter bei Bewegung, Spiel und Sport zu fördern und entsprechend didaktisch zu reflektieren. Ei-

ne zeitweise – auf einzelne Unterrichtsvorhaben beschränkte – geschlechtshomogene Gestaltung des 

Unterrichts kann für besondere didaktische Zielsetzungen unter Berücksichtigung reflexiver Koedukation 

erfolgen.   

2.2 Obligatorik und Freiraum 

Durch im Einzelfall entstehende und unverzichtbare Unterrichtskürzungen bzw. –ausfälle und dadurch 

bedingter Zweistündigkeit entfällt der Freiraum oder er wird gekürzt.  

Der Kernlehrplan Sport ist so ausgerichtet, dass für den Kompetenzerwerb ca. zwei Drittel der Stunden-

tafel des MSW (bei 15 Wochenstunden im Verlauf der Sekundarstufe I) benötigt werden. Die Beispiel-

schule hat ihre Stunden in allen Jahrgangsstufen auf 3 Stunden ausgerichtet. Der schulinternen (Sport-) 

Stundentafel sind Obligatorik und Freiraum zu entnehmen.  

2.3 Ziele des Sportunterrichts in den beiden Kompetenzstufen 

Der Sportunterricht in der Jahrgangsstufe 5 des Gymnasiums knüpft an die im Sportunterricht der 

Grundschule gewonnenen Erfahrungen an. Vorrangige Aufgabe in der Jahrgangsstufe 5 ist es, eigene 

Stärken zu entdecken und lernhinderliche und lernförderliche Faktoren beim sportlichen Lernprozess zu 

erkennen und zu verstehen. Es ist Aufgabe der Sportlehrkräfte, Schülerinnen und Schüler hierbei inten-

siv zu unterstützen und ggf. Eltern eingehend zu beraten. Dazu ist es erforderlich, kleine Aufgabenstel-

lungen selbstständig oder in kleinen Gruppen zu erarbeiten sowie eigenverantwortlich durchzuführen; 
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dazu gehört z. B. das Aufwärmen, kleinere Präsentationen sowie Kleine Spiele oder Pausenspiele selbst 

organisiert durchzuführen oder altersangemessen in der Schule aber auch eigenverantwortlich organi-

siert ihre konditionellen Voraussetzungen zu entwickeln und zu fördern.  

Vorrangiges Ziel des Sportunterrichts in den Jahrgangsstufen 5 und 6 ist die Förderung der Wahrneh-

mungsfähigkeit sowie der Kooperations- und Teamfähigkeit. Leitende pädagogische Perspektiven im 

Sport der Erprobungsstufe sind dementsprechend die Perspektive „Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, 

Bewegungserfahrungen erweitern“ (A) sowie die Perspektive „Kooperieren, Wettkämpfen und sich ver-

ständigen“ (E). Unter diesen Perspektiven geht es einerseits darum, noch unbekannte Bewegungen zu 

erfahren und kennen zu lernen, aber auch die eigene Wahrnehmungsfähigkeit zu verbessern und Be-

wegung, Spiel und Sport und seine positiven Auswirkungen auf junge Menschen erfahrbar zu machen. 

Darüber hinaus ermöglicht sportliches Handeln, das unter der Perspektive A Spannung und Genuss, 

Freude und Entspannung beim Sport erfahren werden können, aber auch negativen Emotionen auftre-

ten können, die es zu bewältigen gilt.  

Darüber hinaus soll das gemeinsame Mit- und Gegeneinander beim sportliche Handeln einen Beitrag 

dazu leisten, einerseits miteinander zu kooperieren und gemeinsam Sport zu treiben, andererseits aber 

auch beim Wettkämpfen fair und rücksichtsvoll miteinander umzugehen und teamorientiert zu handeln. 

Im Sportunterricht der Jahrgangsstufen 7 – 9 sollen sich die Schülerinnen und Schüler zunehmend mit 

gesundheitlichen Wirkungsweisen des Sporttreibens auseinandersetzen und ihre Wahrnehmungsfähig-

keit in diesem Bereich weiter differenzieren. Darüber hinaus ist die intensive Auseinandersetzung mit 

dem Leistungsbegriff in den verschiedenen Bewegungsfeldern und Sportbereichen von Bedeutung; so 

ist es eine wichtige Aufgabe des Sportunterrichts in diesen Jahrgangsstufen, die Lern- und Leistungsbe-

reitschaft und -fähigkeit zu entwickeln und kontinuierlich auszubauen. Die Lehrkräfte am Städtischen 

Gymnasium Würselen sehen es als ihre pädagogisch herausfordernde Aufgabe an, die Leistungsbereit-

schaft zu fördern, andererseits aber auch weniger leistungsstarke Schülerinnen und Schüler in ihrem 

Selbstwertgefühl zu stärken und ihnen Bereiche des Sports zu erschließen, die es ihnen ermöglichen in-

dividuelle Sinnperspektiven und eigene Vorlieben sportlichen Handelns zu entdecken und zu nutzen. 

2.4 Zuordnung der Kompetenzerwartungen und inhaltlichen Schwerpunkte zu den 

Unterrichtsvorhaben der Jahrgangsstufen 5 - 9 

Die Fachschaft Sport hat für alle Jahrgangsstufen sowie für alle Bewegungsfelder und Sportbereiche 

Unterrichtsvorhaben entwickelt, die einen kontinuierlichen und vertieften Aufbau von Bewegungs- und 

Wahrnehmungs-, Methoden- und Urteilskompetenz vor dem Hintergrund inhaltlicher Schwerpunkte aus 

den Inhaltsfeldern ermöglichen.  

Im Folgenden werden diese Übersichten dargestellt, welche die Dauer des UV, seine intentionale Aus-

richtung durch pädagogische Perspektiven sowie damit einhergehende inhaltliche Zielsetzungen ver-

deutlichen. Die Kompetenzerwartungen sowie die konkreten inhaltlichen Schwerpunkte werden im Ein-

zelnen in einer Übersicht dargestellt.  
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Die unterschiedlichen Farben markieren die einzelnen Bewegungsfelder und Sportbereiche, die dem je-

weiligen UV zu Grunde liegen: 

1. Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen 

2. Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen 

3.  Laufen, Springen, Werfen - Leichtathletik 

4. Bewegen im Wasser - Schwimmen 

5. Bewegen an Geräten - Turnen 

6. Gestalten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik/ Tanz, Bewegungskünste 

7. Spielen in und mit Regelstrukturen - Sportspiele 

8. Gleiten, Fahren, Rollen – Rollsport, Bootssport, Wintersport 

9. Ringen und Kämpfen - Zweikampfsport 
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2.4.1  Jahrgangsstufe 5 - Obligatorik:  105 Stunden/ Freiraum: 15 Stunden 

1. Sich zusammen anstrengen und Spaß haben – bewegungsintensive Lauf- und Staffelspiele spielen, Belas-

tungssituationen erkennen und verstehen  

2. Welche (Pausen-)Spiele machen am meisten Spaß?  - verschiedene Spielideen kriteriengeleitet einschätzen, 

Regeln sinnvoll variieren und Lieblingsspiele (er-)finden 

3. Laufen über Stock und Stein – Laufen in seiner Vielfalt anwenden 

4. Ich bin stärker! Kleine Kampfformen am Boden 

5. Große Sprünge machen – Springen in seiner Vielfalt anwenden 

6. Rolle, Handstand, Rad – grundlegende Bewegungsfertigkeiten am Boden für die Gestaltung einer Kür nutzen  

7. Synchronschwimmen in Kleingruppen 

8. Ich kann im Team mit- und gegeneinander spielen! – einfache Aufgaben in Mannschaftsspielen taktisch sicher 

und regelgeleitet bewältigen 

9. Vom Bauch auf den Rücken – beim Erlernen des Rückenschwimmens die eigene Wassersicherheit verbessern  

10. Weitwerfen … gar nicht so schwer! – wie weites Werfen gelingen kann  

11. Wasserspringen ohne Angst und Übermut! – durch vielfältige Sprünge seine Grenzen ausloten 

12. Tauchen – sich unter Wasser orientieren und zunehmend sicher bewegen  

13. Fit und leistungsstark – in einer selbst gewählten Schwimmtechnik ausdauernd schwimmen können  

 

UV BF PP Std. BWK MK UK IF (a) IF (b) IF (c) IF (d) IF (e) IF (f) 

1 1 A D 5 2   1, 2   1   

2 2 E  F 10 1, 2, 3 1 1 1  1  1, 2, 3 1 

3 3 A B 6 1, 2 1, 2 1 1, 2 1     

4 9 E A 8 1,2 1, 2 1 1, 2 1, 2   1  

5 3 A B 6 1, 2 1, 2 2 1, 3 1, 2     

6 5 A B 12 1, 2, 3 1, 2 1 1, 3 1     

7 4 B 8 1 1 1  1,2,3     

8 7 A E 12 1, 2, 3, 4 1, 2  1, 2, 3    4  

9 4 A 12 1, 2 1  1, 2, 3      

10 3 A B 6 1, 2 1, 2 2 1, 3 1, 2     

11 4 A C 6 4 1, 2 1 1  1, 2, 3    

12 4 A C  6 1, 4 1 1 1, 3  2, 3    

13 4 D F 8 3  1    1, 2, 3  2, 3 

Legende: UV = Unterrichtsvorhaben; BF = Bewegungsfeld/ Sportbereich; PP = Pädagogische Perspektiven; Std. = Stunden; BWK = Bewe-
gungs- und Wahrnehmungskompetenz; MK = Methodenkompetenz; UK = Urteilskompetenz; IF (a – f) = Inhaltsfelder (die Kleinbuchstaben 
verkörpern die Inhalte der Pädagogischen Perspektiven; die Kleinbuchstaben sind inhaltlich dementsprechend analog zu den Pädagogischen 
Perspektiven zu verstehen) 

 

(Am Ende der Jahrgangsstufe 5 soll das Schwimmabzeichen Bronze erlangt werden) 
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2.4.2  Jahrgangsstufe 6 - Obligatorik:  100 Stunden/ Freiraum: 20 Std. 

14. Gemeinsam Tanzen – Gestaltung einer Tanzchoreographie in Kleingruppen 

15. Funktionsgymnastik – Dehnen, Kräftigen und Koordination 

16. Mit Sicherheit! – Bewegungen an Reck oder Schwebebalken sachgerecht und situationsbezogen mit Sicher-

heits- und Hilfestellung turnen 

17. Sportspiele – Kleine Spiele und Pausenspiele 

18. Sportspiele – Mannschaftsspiel Basketball (Passen, Fangen, Dribbeln, Korbleger, Werfen) 

19. Sportspiele – Passen, Stoppen, Dribbeln und Torschuss als grundlegende Techniken im Fußball 

20. Höher, schneller, weiter – Sprint, Weitsprung, Schlagball als Disziplinen der LA 

21. Ganz schön aus der Puste?  Ausdauernd laufen können  

 

UV BF PP Std. BWK MK UK IF (a) IF (b) IF (c) IF (d) IF (e) IF (f) 

14 6 B 10 1,2,3 1,2 1 1 1,2    1 

15 1 A F 10 1, 2, 3 1 1 1,2      1,2,3 

16 5 A C 12 1,2,3,4 1,2 1 1,2,3  1,2,3   1 

17 2 A E 10 1,2,3 1 1 2,3    1,2,3,4  

18 7 D E 14 1,2,3,4 1,2 1 2,3    1,2,3,4  

19 7 D E 14 1,2,3,4 1,2 1 2,3    1,2,3,4  

20 3 D 10 1,2,3,4 1,2 1,2 2,3   1,2,3 1  

21 3 D 10 3 1,2 1,2    1,2,3  2 

Legende: UV = Unterrichtsvorhaben; BF = Bewegungsfeld/ Sportbereich; PP = Pädagogische Perspektiven; Std. = Stunden; BWK = Bewe-
gungs- und Wahrnehmungskompetenz; MK = Methodenkompetenz; UK = Urteilskompetenz; IF (a – f) = Inhaltsfelder (die Kleinbuchstaben 
verkörpern die Inhalte der Pädagogischen Perspektiven; die Kleinbuchstaben sind inhaltlich dementsprechend analog zu den Pädagogischen 
Perspektiven zu verstehen) 
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2.4.3  Jahrgangsstufe 7 - Obligatorik:  86 Stunden/ Freiraum: 34 Stunden 

22. Lernbereich neue Spielformen, Frisbee, Indiaca, Baseball 

23. Tanz, Ropeskipping, aesthetisch- gestalterisches Bewegen mit Seil 

24. Turnen, an Turngeräten oder Gerätekombinationen, turnerische Bewegungen auf grundlegendem Niveau 

technisch-koordinativ normgebunden und-oder normungebunden ausführen unter Berücksichtigung von Si-

cherheits- und Hilfestellungsaspekten. Individuell angepasste Wagnis- und  Leistungssituation bewältigen. 

25. Sportspiele Fussball, Basketball, Die gegnerischen Spieler überlisten – komplexe Spielsituationen im ausge-

wählten Mannschaftsspiel wahrnehmen und technisch-koordinativ und taktisch-kognitiv angemessen handeln  

26. Leichtathletik. Verschiedene bekannte Disziplinen auf erweitert technischem Niveau ausführen . Sport ist so 

vielseitig -Das hab ich noch nie gemacht! – Hochsprung oder Kugelstoß oder Hürdenlauf als neue Herausfor-

derung annehmen. Laufen als Langzeitausdauerleistung gesundheitsorientiert. 

27. Gymnastik – Körper wahrnehmen, Bewegungsfähigkeit verbessern. Auf- und Abwärmen, Fitness, Funktions-

gymnastik – Rückenschulung 

28. Sportspiele: Einführung Tennis als Partnerspiel – Grundtechniken und Regeln 

 

UV BF PP Std. BWK MK UK IF (a) IF (b) IF (c) IF (d) IF (e) IF (f) 

22 2 E 10 1,2 1 

 

1     1,2,3,4 2, 3 

23 6 A B 

E 

12 1,2,3 1 1 1,3 1,2,3   2  

24 4 A C 

D 

14 1, 2,4 1,2 1,2 1, 2, 3  1,2,3 1, 3   

25 7 D E 20 1, 2.3 1, 2,3 1,2    1  1, 2, 3,   

26 1 A D, 

F 

14 1, 2,3 2  1, 2,3   1,2 2  

27 5 F 10 1, 3 1,  1,2      1,2 

28 7 A,E 16 1,2 1,2 1,2 2    1,2,3  

Legende: UV = Unterrichtsvorhaben; BF = Bewegungsfeld/ Sportbereich; PP = Pädagogische Perspektiven; Std. = Stunden; BWK = Bewe-
gungs- und Wahrnehmungskompetenz; MK = Methodenkompetenz; UK = Urteilskompetenz; IF (a – f) = Inhaltsfelder (die Kleinbuchstaben 
verkörpern die Inhalte der Pädagogischen Perspektiven; die Kleinbuchstaben sind inhaltlich dementsprechend analog zu den Pädagogischen 
Perspektiven zu verstehen) 

  



11 

 

2.4.4  Jahrgangsstufe 8 - Obligatorik:  72 Stunden/ Freiraum: 48 Std. 

29. Gegeneinander spielen und gewinnen wollen - ein ausgewähltes Mannschaftsspiel (Frisbee, Indiaca) regelkon-

form sowie individual-, gruppen- und mannschaftstaktisch in einfachen Systemen angemessen spielen (UV 1) 

30. Selbstständiges Entwickeln eines Gruppentanzes (UV 2) 

31. Partnerbodenkür mit Akrobatik – eine Gruppengestaltung erarbeiten, präsentieren und bewerten (UV 3) 

32. Gymnastik: Rückenschule, Spannung und Entspannung (UV 4) 

33. Den Anforderungen eines Turniers gewachsen sein - Spielsituationen in ausgewählten Partnerspielen wahr-

nehmen und technisch-koordinativ und taktisch-kognitiv angemessen handeln (UV 5) 

34. Wir messen uns in einem selbst zusammengestellten Wettkampf – einen leichtathletischen Mannschaftswett-

kampf planen, durchführen und auswerten (UV 6) 

 

UV BF PP Std. BWK MK UK IF (a) IF (b) IF (c) IF (d) IF (e) IF (f) 

29 

(1) 

7 D E 12 1, 2, 3 2, 3 1    1, 2 1, 2  

30 

(2) 

6 A B 12 6 1, 2, 3 2 1, 2, 3 1, 2     

31 

(3) 

5 A B 12 1, 5 1, 2, 3 2 1, 2, 3 1, 2     

32 

(4) 

1 B F 12 1 1 1, 2  1, 2    2, 3 

33 

(5) 

7 A E 12 2, 7 1, 2 1 1, 2, 3    1, 3, 4  

34 

(6) 

3 D E 12 3 1, 2 1    1, 2, 3 4  

 

Legende: UV = Unterrichtsvorhaben; BF = Bewegungsfeld/ Sportbereich; PP = Pädagogische Perspektiven; Std. = Stunden; BWK = Bewe-
gungs- und Wahrnehmungskompetenz; MK = Methodenkompetenz; UK = Urteilskompetenz; IF (a – f) = Inhaltsfelder (die Kleinbuchstaben 
verkörpern die Inhalte der Pädagogischen Perspektiven; die Kleinbuchstaben sind inhaltlich dementsprechend analog zu den Pädagogischen 
Perspektiven zu verstehen) 
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2.4.5  Jahrgangsstufe 9 - Obligatorik:  100 Stunden/ Freiraum: 20 Std. 

(Anm.: In den 100 Std ist die Sportfahrt einberechnet) 

35. Wie fit bin ich? – Ausdauertraining – seine Fitness testen und Grundprinzipien des Trainings  kennen und an-

wenden, DLV- Laufabzeichen, Sponsored Run  

36. Sportspiele: Volleyball, Handball, Rückschlagspiele Tischtennis 

37. Vorbereitung auf Skifahrt Wassersportfahrt, Abenteuersportfahrt je nach Wahl (Skigymnastik, Carvingtechnik), 

entsprechende Vorbereitungen 

38. Tanz - Choreografie einer Schülergruppe mit oder ohne Objekte oder Materialien  

39.  Gesundheitsbewusstsein, Aufwärmprogramme, Rückengymnastik, Entspannungstechniken 

40. Leichtathletik, ausgewählte Disziplinen 

UV BF PP Std. BWK MK UK IF (a) IF (b) IF (c) IF (d) IF (e) IF (f) 

35 3 ADF 12 1,2,3 1, 2 1,  1,    1, 2,3 1 1,2 

36 2 A,D E 24 1,2 1,2 1,2 1,2,3 1,2 1,23 1,2,3 1, 2, 3, 4  

37 8 A,B 

C,D 

30 1,2 2 1,2 1, 2,3 1,2 1, 2, 3 1,2,3 2 1,2 

38 1 A,B  12 1, 2, 3,4 1,2 1,2 1,2,3 1, 2,3 2  1,2,4 2,3 

39 1 A,B,F 10 6 1,2 1,2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 3 1, 2,3 4  

40 3 A,B,D

E 

12 1,2,3,4 1,2 1 1,2,3 2,3 1,2,3 1, 2, 3 1,2,3,4 1 

 
Legende: UV = Unterrichtsvorhaben; BF = Bewegungsfeld/ Sportbereich; PP = Pädagogische Perspektiven; Std. = Stunden; BWK = Bewe-
gungs- und Wahrnehmungskompetenz; MK = Methodenkompetenz; UK = Urteilskompetenz; IF (a – f) = Inhaltsfelder (die Kleinbuchstaben 
verkörpern die Inhalte der Pädagogischen Perspektiven; die Kleinbuchstaben sind inhaltlich dementsprechend analog zu den Pädagogischen 
Perspektiven zu verstehen) 
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2.5 Zuordnung der Kompetenzerwartungen sowie der inhaltlichen Schwerpunkte 

zu den neun Bewegungsfeldern und Sportbereichen 

Die Zuordnung der Unterrichtsvorhaben verdeutlicht einerseits den kumulativ aufgebauten Kompetenz-

zuwachs, andererseits die Anzahl der UV und deren intentionale Ausrichtung nach pädagogischen Per-

spektiven.  

Die Fachkonferenz Sport des Städtischen Gymnasiums Würselen hat die Vereinbarung getroffen, nicht 

alle Bewegungsfelder und Sportbereiche in gleicher Quantität zu unterrichten. Dem Gedanken eines 

Kernlehrplans folgend wurden ganz bewusst qualitative und quantitative Entscheidungen zu Gunsten 

einzelner Bewegungsfelder und Sportbereiche getroffen. 

2.6 Hausaufgaben im Sportunterricht 

Hausaufgaben können prinzipiell zur Vorbereitung, Nachbereitung, Vertiefung und Erweiterung der Un-

terrichtsinhalte dienen. 

Die Fachkonferenz Sport schließt sich dem pädagogischen Auftrag an, verantwortungsvoll mit der Lern-

zeit der Schülerinnen und Schüler umzugehen. Kinder und Jugendliche brauchen Zeit sich in der Welt zu 

orientieren, sich auszuprobieren. Sie brauchen Zeit für Freundschaft und Familie, für Freizeitaktivitäten 

und für Erholungsmöglichkeiten.  

Andererseits tragen Hausaufgaben dem Anspruch der Fachkonferenz Sport entsprechend auch im 

Sportunterricht zur Qualitätssicherung bei. Daraus ergibt sich für die Mitglieder der Fachkonferenz Sport 

die Verpflichtung, Hausaufgaben pädagogisch behutsam und didaktisch effizient zu konzipieren.  

Hausaufgaben als Übungs-, Anwendungs- und Vorbereitungsaufgaben sollten im Fach Sport in der Se-

kundarstufe I deshalb im Wesentlichen beschränkt bleiben auf Prozesse, die zwar im Unterricht initiiert 

werden, deren geforderte Ergebnisse in Form von Kompetenzerwartungen (z. B. Ausdauerleistungen) 

aber durch schulischen Unterricht allein nicht hinreichend kontinuierlich und vertiefend realisiert werden 

können. Dabei sind differenzierte Aufgabenstellungen geeignet, den unterschiedlichen Fähigkeiten und 

der unterschiedlichen Belastbarkeit der Schülerinnen und Schüler Rechnung zu tragen. 

Um den individuellen Belastungen der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden, beachten die Mit-

glieder der Fachkonferenz, dass die vereinbarten Hausaufgaben im jeweiligen UV schriftlich festgehal-

ten werden, um eine unnötige Anhäufung oder Dopplung von Hausaufgaben zu vermeiden. Auch ist ei-

ne punktuelle Hausaufgabe für nur einzelne Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Monatsplänen 

möglich. Die Hausaufgaben sind unter Angabe der voraussichtlichen Dauer zur Bewältigung der Aufga-

be im Klassenbuch festzuhalten.  
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2.7 Entschlüsselung von Operatoren zur Bewältigung von Aufgaben  

Die offiziellen, fächerspezifischen Operatorenlisten des MSW stellen Handlungsaufforderungen dar, um 

fachspezifische - mündliche oder schriftliche - Aufgaben für Schülerinnen und Schülern zu initiieren, zu 

lenken und zu strukturieren. Sie bestimmen letztendlich die Instrumente und Methoden, auf die Ler-

nende zur Lösung der Aufgabe zurückgreifen.  

Wie erfolgreich diese bewältigt wird, hängt maßgeblich davon ab, ob die Lernenden den jeweiligen 

Operator entschlüsseln können. Das ist besonders bei komplexen Operatoren (wie z. B. erörtern) wich-

tig und bedarf der genauen Analyse des Operators sowie einem intensiven Übungsprozess bei Schüle-

rinnen und Schülern.  

Die Fachkonferenz stellt durch gezielt ausgewählte und verantwortungsvoll eingesetzte mündliche und 

schriftliche Übungen / Hausaufgaben sicher, dass Fachlehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und 

Schüler ein gemeinsames Verständnis vom Kerninhalt der für die Sekundarstufe I grundlegenden Ope-

ratoren (der Definition) - unter Berücksichtigung des Anforderungsbereichs - und der für ihre Umset-

zung sinnvollen Schrittfolge (der Methode) haben. Dazu trifft die Fachkonferenz eine Auswahl von Ope-

ratoren, die bis zum Ende der Sekundarstufe I betont werden und durch schriftliche Übungen gesichert 

werden sollen.  

Folgende Auswahl von Operatoren (z.T. für die Sek. I mit reduziertem Anspruch) aus der Operatorenlis-

te für den Sportunterricht in der Sekundarstufe II wird verbindlich bis zum Ende der Sekundarstufe I 

von der Fachkonferenz in den jeweiligen Unterrichtsvorhaben festgelegt.   
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Operator AFB Definition - Sekundarstufe I 

Benennen I ohne nähere Erläuterungen aufzählen 

Beschreiben I (- II) einfache Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge unter Darstellen 

Verwendung der Fachsprache in eigenen Worten wiedergeben 

Ein-/Zuordnen I – II einen Sachverhalt in einen konkreten Zusammenhang einfügen 

Skizzieren I – II grundlegende Sachverhalte, Strukturen oder Ergebnisse kurz und über-
sichtlich     ( z.B. mit Hilfe von Diagramme, Abbildungen, Tabellen) be-

schreiben 

Zusammenfassen I – II wesentliche Aussagen strukturiert wiedergeben 

Analysieren II Unter gezielten Fragestellungen Ergebnisse darstellen 

Anwenden/ 

Übertragen 

II (- III) einen bekannten Sachverhalt, eine bekannte Methode auf eine neue Prob-

lemstellung beziehen 

Erklären II (- III) ein Phänomen oder einen Sachverhalt auf Gesetzmäßigkeiten zurückfüh-

ren 

Vergleichen / 
Gegenüberstellen  

II (- III) nach vorgegebenen oder selbst gewählten Gesichtspunkten oder Kriterien 
Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede ermitteln und gegen-

überstellen 

Auswerten II (- III) Arbeits- und Lernprozesse, Daten oder Einzelergebnisse in einer abschlie-
ßenden Gesamtaussage zusammenfassen 

Begründen II – III einen angegebenen Sachverhalt auf Gesetzmäßigkeiten zurückführen 
bzw. hinsichtlich Ursachen und Auswirkungen nachvollziehbar Zusam-

menhänge herstellen 

Beurteilen III zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von 
Fachwissen und Fachmethoden auf Grund von ausgewiesenen Kriterien 

formulieren und begründen 
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3 Anlassbezogene individuelle Förderung  

Bei besonderen Ereignisse, die den normalen Lernfortschritt Einzelner unterbrechen (z. B. längerfristige 

Erkrankung, Verletzungen, massiver Leistungseinbruch ...) plant und beschließt die Fachkonferenz ge-

eignete Verfahrensweisen:  

- verbindliche Aufgabenstellungen für nicht „aktiv“ am Unterricht teilnehmende SuS’ (Protokollfüh-

rung, Beobachtungsaufgaben, diagnostische Fremdeinschätzung nach klaren Kriterien, vorberei-

tende Theorieelemente ) 

- die Organisation von Helfersystemen durch Mitschüler („Lerntandem“) zur „Wiedereingliederung“ 

- nach Krankheit, Verletzung oder Leistungseinbruch. 

 

4 Leistung und ihre Bewertung – Leistungskonzept 

Die Fachkonferenz vereinbart ein Konzept zur Leistungsbewertung auf der Grundlage des Kernlehrplans 

Sport NRW, in welchem festgelegt ist, welche Grundsätze und Formen der Leistungsmessung und Leis-

tungsbewertung verbindlich in den jeweiligen Jahrgangsstufen gelten bzw. zu erbringen sind. Sie stellt 

dadurch die Vergleichbarkeit der Anforderungen innerhalb einzelner Jahrgangsstufen und Schulstufen 

sicher.  

Die Leistungsbeurteilung orientiert sich dabei am spezifischen Lernvermögen, an den im Lehrplan be-

schriebenen Kompetenzerwartungen und jeweils ausgewiesenen Zielsetzungen eines Unterrichtsvorha-

bens.  

Die Leistungsbeurteilung berücksichtigt die Stimmigkeit von Lernerfolgsüberprüfungen im Gesamtzu-

sammenhang des Kernlehrplans Sport . Sie orientiert sich am spezifischen Lernvermögen und an den im 

Lehrplan beschriebenen Kompetenzerwartungen, wobei neben den Ergebnissen auch die Prozesse 

selbst einzubeziehen sind.  

4.1 Grundsätze der Leistungsbewertung 

Folgende Grundsätze zur Leistungsbewertung im Fach Sport der Sek. I werden von der Fachkonferenz 

Sport an dem Städtischen Gymnasium Würselen verbindlich festgelegt: 

 Bewertung auf der Grundlage der Bewegungsfelder/ Sportbereiche 

Leistungsbewertung im Laufe der Sekundarstufe I bezieht sich auf alle Bewegungsfelder und Sport-

bereiche. Es wird sichergestellt, dass sich die Leistungsbewertung entsprechend der Anzahl und in-

haltlichen Schwerpunkte der Kompetenzerwartungen verhält, eine Beschränkung auf einzelne Be-

wegungsfelder und Sportbereiche/Kompetenzerwartungen ist nicht erlaubt.  
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 Bewertung unter Berücksichtigung aller Kompetenzbereiche 

Der Sportunterricht in der Sekundarstufe I ist einem Unterrichtsprinzip der reflektierten Praxis ver-

pflichtet. Deshalb ist der Bereich Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz jeweils Ausgangs-

punkt für die Entfaltung der Methoden- und Urteilskompetenz.  

Die Leistungsbewertung im Fach Sport bezieht sich auf alle Kompetenzbereiche gemäß dem Kern-

lehrplan Sport: 

- Das Einbringen von Leistungen im Bereich der Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz 

bezieht sich auf psycho-physische, technisch-koordinative, taktisch-kognitive sowie ästhe-

tisch-gestalterische Fertigkeiten und Fähigkeiten. Darüber hinaus berücksichtigt dieser 

Kompetenzbereich aber auch das Einbringen systematischen, grundlegenden Wissens in 

den Bereichen Bewegung, Spiel und Sport. Von zentraler Bedeutung für die Realisierung 

des eigenen sportlichen Handelns und für sportliches Handeln im sozialen Kontext ist, über 

sporttheoretisches Hintergrundwissen sowie Fach- und Sachkenntnisse aus den unter-

schiedlichen Sinngebungsbereichen des Sports zu verfügen und mit diesem Wissen situati-

onsangemessen umgehen zu können.  

Das Einbringen von Leistungen im Bereich der Methodenkompetenz  bezieht sich auf me-

thodisch-strategische wie auch sozial-kommunikative Methoden und Formen selbstständi-

gen Arbeitens allein und in der Gruppe. Einerseits sind grundlegende Verfahren, sportbezo-

gene Informationen und relevantes Fachwissen zu beschaffen, aufzubereiten, zu strukturie-

ren. Andererseits sind Verfahrenskenntnisse und Fähigkeiten, sich selbstständig strukturiert 

und systematisch mit Aufgaben aus den Bereichen sportlichen Handelns auseinander zu 

setzen und eigenverantwortlich angemessene Lösungswege sowie Handlungspläne zu ent-

werfen in die Leistungsbewertung einzubeziehen. Darüber hinaus sind Verfahren in die 

Leistungsbewertung im Sportunterricht einzubeziehen, die sporttypischen Handlungssituati-

onen in der Gruppe angemessen zu berücksichtigen.  

- Das Einbringen von Leistungen im Bereich der Urteilskompetenz ist eng verknüpft mit Leis-

tungen in allen Kompetenzbereichen. Es umfasst eine kritische Auseinandersetzung mit 

dem erarbeiteten fachlichen und methodischen Hintergrundwissen und der erlebten sportli-

chen Wirklichkeit, indem das selbstständige, auf Kriterien gestützte begründete Beurteilen 

im Mittelpunkt steht. Dies impliziert das Finden eines eigenen Urteils ebenso wie das ver-

ständigungsorientierte Abwägen und den verständnisvoll reflektierten Umgang mit Anderen 

auch in der Sportpraxis. Urteilskompetenz zielt somit auf argumentativ schlüssiges Abwä-

gen und Beurteilen, das sich sowohl auf sportpraktische Erfahrungen als auch auf fachliche 

und methodische Kenntnisse stützt. Darüber hinaus zielt das Reflektieren und Einordnen 

von Lernerfahrungen im Zusammenhang mit verschiedenen Sinnrichtungen und Motiven 

sportlichen Handelns auf den Sinn des eigenen Tuns ab. Andererseits bezieht sie aber auch 

die kritische Auseinandersetzung mit Bewegungs-, Spiel- und Sportkulturen ein. 
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 Bewertung vor dem Hintergrund sportbezogener Verhaltensdimensionen 

Folgende Aspekte sportbezogenen Verhaltens werden für die Leistungsbewertung angemessen be-

rücksichtigt, wobei die Angemessenheit und der Anteil an der Bewertung vom Anteil und von der 

jeweiligen Bedeutung innerhalb eines Unterrichtsvorhabens abhängen. 

Leistungen im Bereich sportbezogenen personalen und sozialen Verhaltens beziehen sich immer auf 

Kriterien, die im Unterricht erarbeitet und eingeübt werden können. Die bloße Auflistung von Beur-

teilungsaspekten reicht nicht aus, um sportbezogenes Verhalten angemessen zu beurteilen. 

- Mitgestaltung und Organisation von Rahmenbedingungen  spielen im Sportunterricht eine 

bedeutsame Rolle. Leistungen in diesem Bereich beziehen sich auf das selbstständige und 

verantwortliche Gestalten von sportlichen Handlungssituationen. Leistungen in diesem Be-

reich berücksichtigen das Herrichten von Spielflächen und Geräten, das Verteilen von Rollen 

oder die Bildung von Mannschaften, das Vereinbaren von Regeln. Darüber hinaus beziehen 

sie sich – altersangemessen – auf gegenseitige Beratung, Hilfe sowie Korrektur beim Ler-

nen, Üben und Trainieren. 

- Anstrengungsbereitschaft  spielt in der Leistungsbewertung produkt- und prozessbezogen 

eine wesentliche Rolle. Einerseits bezieht sich Anstrengungsbereitschaft konkret auf das un-

terrichtliche Geschehen und die Bereitschaft, darin engagiert und motiviert mitzuarbeiten. 

Andererseits bezieht sich Anstrengungsbereitschaft aber auch auf die Fähigkeit, selbststän-

dig und eigenverantwortlich die eigene psycho-physische Leistungsfähigkeit kontinuierlich 

und vertieft auch außerhalb des Unterrichts zu verbessern und zu erhalten, um darin erfolg-

reich mitarbeiten zu können. 

- Selbstständigkeit  bezieht sich in der Leistungsbewertung im Sportunterricht auf die Fähig-

keit, beim Geräteaufbau und -abbau zu helfen und Eigenverantwortung für die Sicherheit 

im Sportunterricht zu gewährleisten. Darüber hinaus geht es auch darum, sich im Sportun-

terricht selbstständig aufzuwärmen, intensiv zu üben und zu trainieren sowie sich auf den 

Sportunterricht angemessen vor- und nachzubereiten sowie für eine angemessene Sportbe-

kleidung zu sorgen. 

- Fairness, Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit  beziehen sich darauf, sich im jeweiligen 

Unterrichtsvorhaben an die Regeln des fairen Umgangs miteinander zu halten, die Bereit-

schaft zu zeigen, berechtigte Interessen auch mal zurückzustellen, sowie in allen Gruppen 

konstruktiv mitzuarbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen. 

 Bewertung vor dem Hintergrund individuellen Leistungsvermögens  

Die Leistungsbewertung zielt darauf ab, Schülerinnen und Schüler individuelle Rückmeldungen über 

ihren Leistungsstand zu ermöglichen und sie vor dem Hintergrund ihres Leistungsvermögens indivi-

duell zu fördern und zu stärken. Sie ist damit einem pädagogischen Leistungsverständnis verpflich-
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tet, das das individuelle Leistungsvermögen sowie der individuelle Lernfortschritt in der Leistungs-

bewertung angemessen berücksichtigt.  

 Bewertung vor dem Hintergrund von Transparenz und Angemessenheit  

Die Sport-unterrichtende Lehrkraft macht zu Beginn eines Unterrichtsvorhabens – neben der Darle-

gung der Zielsetzungen sowie der inhaltlichen Schwerpunkte – die Leistungsbewertung durch die 

Offenlegung der konkreten Leistungsanforderungen sowie der angestrebten Kompetenzen bzw. 

durch die gemeinsame Erarbeitung von Kriterien zur Leistungsbewertung transparent. Lern-, 

Übungs- und Prüfungssituationen stehen dazu inhaltlich und zeitlich in einem angemessenen Ver-

hältnis zueinander. 

Jeweils nach Abschluss eines Unterrichtsvorhabens werden die Schülerinnen und Schüler über ihren 

Lernfortschritt sowie entsprechende Maßnahmen zur individuellen (Leistungs-) Förderung im Sport 

informiert bzw. individuell beraten.  

4.2 Formen der Leistungsbewertung 

Die Leistungsbewertung erfolgt gemäß Kernlehrplan Sport in vielfältigen Formen, die verbindlich vorge-

geben werden. Diese Vielfalt dient der Möglichkeit zur differenzierten individuellen Rückmeldung über 

das Erreichen von Zielsetzungen im Sportunterricht sowie über den Könnens- und Lernfortschritt in 

Form von Lernerfolgsüberprüfungen, um diese für die individuelle Entwicklungsförderung von Schüle-

rinnen und Schülern zu nutzen. Lehrkräften dienen die Lernerfolgsüberprüfungen dazu, Konsequenzen 

für das weitere pädagogische Handeln im Unterricht abzuleiten. Es bedarf gemeinsamer Vereinbarun-

gen der Fachkonferenz, wenn Leistungsanforderungen über- oder unterschritten oder Formen der Leis-

tungsbewertung entgegen den Beschlüssen der Fachkonferenz durchgeführt werden sollen. 

Die Fachschaft vereinbart einen Minimalkonsens über verbindliche Formen der Leistungsbewertung. 

Dabei beziehen sich die Lernerfolgsüberprüfungen (allein und/oder in der Gruppe) auf alle drei Kompe-

tenzbereiche gemäß dem Kernlehrplan Sport.  

4.2.1 Prozessbezogene, unterrichtsbegleitende Lernerfolgsüberprüfung  

Sie erwachsen aus dem konkreten Unterrichtsgeschehen auf der Grundlage zuvor festgelegter, der 

Lerngruppe bekannter Kriterien. Sie stellen in besonderer Weise ein geeignetes Instrument zur individu-

ellen Rückmeldung für das Erreichen von Lernzielen im Unterricht dar. Deshalb ist eine möglichst zeit-

nahe Rückmeldung  zur erbrachten Leistung erforderlich. Darüber hinaus ermöglichen prozessbezogene 

Lernerfolgsüberprüfungen in Form von Langzeitbeobachtungen, Lernleistungen in ihrer Stetigkeit einzu-

schätzen und durch deren langfristige Begleitung und Unterstützung kontinuierlich zu entwickeln. Das 

gilt vor allem für den Bereich von Verhaltensdispositionen im Sport, die sich in partnerschaftlichem fai-

rem, kooperativen sowie tolerantem Verhalten zeigen. Die unterrichtsbegleitenden, prozessbezogenen 

Lernerfolgsüberprüfungen beziehen sich auf folgende Formen: 

- selbstständiges Planen und Gestalten von Auf- und Abwärmprozessen  

- Mitgestaltung von Unterrichtssituationen 

- Helfen und Sichern, Geräteaufbau und -abbau, Schiedsrichter- und Kampfrichteraufgaben 
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- Selbst- und Fremdbeobachtung in sportlichen Handlungssituationen 

- Anstrengungsbereitschaft, Willenskraft, Kooperations- und Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft 

- Beiträge (mündlich): Lösung von Aufgaben in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit, Beiträge zum Unter-

richtsgespräch ... 

 

4.2.2 Produktbezogene, punktuelle Lernerfolgsüberprüfung  

Sie setzen voraus, dass die Schülerinnen und Schüler mit den an sie gestellten Anforderungen aus dem 

Unterricht vertraut sind und dass hinreichend Gelegenheit zum Üben und Festigen des Erlernten im Un-

terricht bestand. Die Fachschaft Sport verständigt sich darüber, dass dies im Klassenbuch sorgfältig do-

kumentiert wird. Die punktuellen Lernerfolgsüberprüfungen (allein und/oder in der Gruppe) beziehen 

sich auf folgende Formen: 

- Demonstration von Bewegungshandeln, Präsentationen technisch-koordinativer Fertigkeiten, taktisch-

kognitiver sowie ästhetisch-gestalterischer Fähigkeiten 

- Fitness-/ Ausdauerleistungstests  

- Qualifikationsnachweise: Schwimmabzeichen, Sportabzeichen  

- Wettkämpfe: Mehrkämpfe, Turniere 

- selbstständiges Planen und Gestalten von Auf- und Abwärmprozessen 

- Selbst- und Fremdbeobachtung in sportlichen Handlungssituationen  

- Schriftliche Beiträge zum Unterricht, z. B. Übungen, Skizzen, Plakate, Tabellen, Kurzreferate, Stunden-

protokolle, Übungs- oder Trainingsprotokolle, Lerntagebücher, Portfolios 

- Mündliche Beiträge zum Unterricht: z. B. Lösung von Aufgaben in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit, 

Beiträge zum Unterrichtsgespräch ... 

 

Detailliertere Informationen zur Leistungsbewertung sind in dem Leistungskonzept des Städtischen Gymnasi-

ums Würselen zu finden. 


